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Anordnung
über die steuerliche Behandlung der Lohnerhöhun
gen für die Beschäftigten selbständiger Handwerker 
nach Aufhebung der Ortsklassen C und D (III u. IV).

Vom 15. Oktober 1956
Auf Grund des § 12 der Abgabenordnung vom * 1 

22. Mai 1931 (RGBl. I S. 161) wird zur einheitlichen 
Durchführung der Besteuerung des Handwerks im Ein
vernehmen mit dem Staatssekretariat für Örtliche 
Wirtschaft folgendes ängeordnet:

§ 1
Handwerksteuergrundbetrag

Handwerker, die den Handwerksteuergrundbetrag 
bisher nach der Ortsklasse III ([Tarife C und D] An
lage A der 9. HdwStDB vom 15. Februar 1955 — Son
derdruck Nr. 71 des Gesetzblattes) entrichteten, zahlen 
weiterhin ihren Handwerksteuergrundbetrag in dieser 
Höhe. Das gleiche gilt für Textilhandwerker, die den 
Handwerksteuergrundbetrag bisher nach der Orts
klasse II oder III gezahlt haben.

§ 2
Handwerksteuerzuschlag 

nach der Jahresbruttolohnsumme
(1) Lohnerhöhungen, die sich nach Aufhebung der 

Länderklassen sowie der Ortsklassen C und D er
geben, sind nicht Teü der Bruttolohnsumme für die 
Ermittlung des Handwerksteuerzuschlages nach der 
Jahresbruttolohnsumme.

(2) Die der 9. HdwStDB als Anlage B I beigefügten 
Handwerksteuertarife über die Handwerksteuerzu
schläge nach der Jahresbruttolohnsumme werden nicht 
geändert.

(3) Die sich durch die Lohnerhöhungen gegenüber 
den bisherigen Lohnzahlungen ergebenden Differenz
beträge sind im Lohnkonto kenntlich zu machen.

t § 3
Inkrafttreten

Diese Anordnung tritt mit Wirkung vom 1. Oktober 
1956 in Kraft.

Berlin, den 15. Oktober 1956
Der Minister der Finanzen
I. V.: M. S c h m i d t  

Erster Stellvertreter des Ministers

Anordnung 
über die Besteuerung der privaten Land- 

und Forstwirtschaft.

Vom 15. Oktober 1956

Auf Grund des § 12 der Abgabenordnung (RGBl. I 
1931 S. 161) wird folgendes angeordnet:

§ 1
Bewertung der Erdbeeranlagen

Der Standardwert für Erdbeeranlagen wird erstmals 
für den Veranlagungszeitraum 1956 auf 0,50 DM je qm 
festgesetzt. Ziffer 56 der Veranlagungsrichtlinien 1954 
(Sonderdruck Nr. 56 des Gesetzblattes/Zentralblattes) 
wird hierdurch entsprechend ergänzt.

§ 2
Ermittlung des Gewinnes aus der Edelpelztierzueht

(1) Edelpelztierzüchtern mit nicht mehr als fünf 
weiblichen Zuchttieren (Nutria zehn weibliche Zucht
tiere) werden zur Ermittlung des Gewinnes ohne be
sonderen Nachweis 70 °/o der Gesamteinnahmen als 
Betriebsausgaben ab Veranlagungszeitraum 1956 an
erkannt.

(2) Höhere Betriebsausgaben müssen besonders nach
gewiesen werden.

[Das am 31. Oktober 1956 erscheinende Gesetzblatt Teil I Nr. 95 mit den Seitenzahlen 917 bis 1142 erscheint
n i c h t  i m  A b o n n e m e n t


